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lieh noch vor den im Herbst stattfindenden Bürgerratswahlen, an denen

zum erstenmal Frauen teilnehmen werden. -FS

Hiev jV,0«e;zZwg,er AG«/o«sr« 2

Raymonde Schweizer, Direktorin der Frauengewerbeschule in La
Chaux-de-Fonds, die schon letzten Herbst in den Kantonsrat „nachrück-
te", ist am 7. Mai, bei den allgemeinen Wahlen in den Kantonsrat, glän-
zend wiedergewählt worden. Am meisten Stimmen hatte der Stadtpräsi-
dent von La Chaux-de-Fonds zu verzeichnen. Doch gleich nach ihm wur-
de Raymonde Schweizer als zweite gewählt. Ausser ihr sind drei Frauen
neu Kantonsrätinnen geworden: im gleichen Bezirk Frau Marguerite
Greub, im Bezirk Boudry Thérèse Scuri, Hebamme, im Bezirk Neuen-

bürg Lucette Favre-Rognon; Frau Favre ist seit September I960 auch

im Stadtrat (Legislative) von Neuenburg. Man könnte sie also fast als

„Berufspolitikerin" bezeichnen. F5

Hz?rga«. dies FzVcAAcFe«

Aarau, 30. April, ag Das ne/orra*er£e H«rg«Mer Ho/F hat am Wo-
chenende zu zwei Vorlagen des Kirchenrates Stellung genommen, einer-
seits zur Frage, ob den Schweizerinnen das Stimmrecht in kirchlichen
Angelegenheiten gewährt werden soll, anderseits zur Frage, ob der
Stimmzwang für kirchliche Angelegenheiten abzuschaffen sei. Beide Vor-
lagen wurden mit grossem Mehr ««ge«o«z?w.e».

Die Vorlage für die Gewährung des «« 5c/Wez%eri«Ke«

wurde mit 23 073 Ja gegen 12 352 Nein, diejenige für die HFsc7w//zmg
t/es iïwMMzwzîwges mit 25 604 Ja gegen 9758 Nein angenommen, wobei
die letzte Abstimmung lediglich eine Legalisierung des bestehenden Zu-
Standes bringt. Bereits bisher wurde bei Kirchgemeindeversammlungen
lediglich auf das absolute Mehr der Anwesenden und nicht der Stimm-
berechtigten abgestellt. Die Stimmbeteiligung betrug rund 72 Prozent.

Fi« Hors/oss /zir <Azs «Fiive FrrtzzewsiO'mmrecFi z'«z Hzzrg««

Von /. tfoW (LdU, Baden) und weiteren Mitunterzeichnern ist im
aargauischen Grossen Rat eine Motion eingereicht worden, welche das

aktive Frauenstimmrecht in kantonalen Angelegenheiten fordert. Die
Motion hat folgenden Wortlaut:

Der Regierungsrat wird aufgefordert, dem Grossen Rat eine Vor-
läge vorzulegen, welche die verfassungsmässigen Voraussetzungen für
das aktive und passive Stimm- und Wahlrecht der Frauen in kantonalen
Angelegenheiten schafft.
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